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1 Vorbemerkung 

 

Der BDEW, die zugehörigen Landesgruppen sowie der LDEW, VBEW, VEWSaar und der VfEW 
danken Ihnen herzlich für die Möglichkeit, zum vierten Bewirtschaftungszeitraum der Wasser-
rahmenrichtlinie Stellung nehmen zu dürfen. 
 
Mit dem Beschuss und Inkrafttreten der EU-Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) wurde ein 
ganzheitlicher Ansatz für den Gewässerschutz eingeführt. Die Richtlinie verfolgt das Ziel, die 
europäischen Gewässer umfassend zu schützen und nachhaltig zu bewirtschaften. Konkret 
stärkt sie dabei folgende Maßnahmen aus Sicht der Wasserwirtschaft: 
 

› Ökologische Ziele: Verbesserung und Erhaltung des guten ökologischen und 

chemischen Zustands aller Gewässer 

› Vorrang der Trinkwasserversorgung: Priorisierung vor anderen Wassernutzungen 

› Langfristige Wasserversorgungssicherheit: Schutz der Wasserressourcen für Trinkwas-

serversorgung und Landwirtschaft 

› Vermeidung und Reduzierung von Wasserverschmutzung: Festlegung strenger Um-

weltqualitätsnormen 

› Stärkung der Wasserbewirtschaftungsplanung: Einführung von Bewirtschaftungsplä-

nen und Maßnahmenprogrammen 

› Öffentliche Beteiligung und Transparenz: Einbindung der Öffentlichkeit in die Planung 

und Umsetzung 

› Wirtschaftliche Anreize durch das Verursacherprinzip: Faire Kostendeckung für 

Wasserleistungen 

› Transnationale Zusammenarbeit: Koordinierte Bewirtschaftung  

grenzüberschreitender Flusseinzugsgebiete 

› Nationale Wasserstrategie: Fortführung und Konsequente Umsetzung der priorisier-

ten Maßnahmen der Nationalen Wasserstrategie 

 
Vor diesem Hintergrund gliedert sich die Stellungnahme zur besseren Lesbarkeit und Ver-
ständlichkeit in mehrere fachliche Hauptkapitel: Das zweite Kapitel behandelt die bisherigen 
Hemmnisse bei der Umsetzung der Maßnahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie, gefolgt vom 
dritten Kapitel in welchem die Maßnahmen - die für alle Flusseinzugsgebiete gelten - behan-
delt werden, während das folgende vierte Kapitel Herausforderungen in mehreren Flussge-
bietseinheiten zusammenfasst. Das fünfte Kapitel beleuchtet die spezifischen Besonderheiten 
der einzelnen Flusseinzugsgebiete. Anschließend wird eine Strategie zur Zielerreichung und 
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Weiterentwicklung der EU-Wasserrahmenrichtlinie vorgestellt, um zum Schluss mit dem Fazit 
die Stellungnahme zu schließen. 

 

2 Bisherige Hemmnisse zur Umsetzung der Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie 

2.1 Finanzierung 

Die EU-Wasserrahmenrichtlinie sieht die Entwicklung und Anwendung konkreter Instrumente 

für die Kosten-Nutzen-Bewertung von Maßnahmen sowie zur Ermittlung unverhältnismäßig 

hoher Kosten ausdrücklich vor. Dem wurde in den ersten drei Bewirtschaftungszyklen in kei-

ner Weise Rechnung getragen.  

Kosteneffizienz bedeutet, ein bestimmtes Umweltziel zu den niedrigsten Kosten zu erreichen. 

Dies kann ggf. um (nicht bereits in der Verwirklichung der gewässerbezogenen Umweltziele 

enthaltene) Nutzenaspekte ergänzt werden. Die Ansätze sollten konzeptionell nicht vermengt 

und beide in der Maßnahmenplanung und -priorisierung wie von der EU-Wasserrahmenrichtli-

nie vorgesehen angewendet werden. Durch den Verzicht auf die Definition von Maßstäben 

und Prozessen in diesem Bereich wird den Wasserbehörden ein übermäßig weitreichender Er-

messensspielraum eingeräumt. Die Auswahl kosteneffizienter Maßnahmen ist aber eine 

Grundvoraussetzung, um unverhältnismäßig hohe Kosten zu vermeiden. Wird die Kosteneffizi-

enz der Maßnahmen nicht systematisch und nachvollziehbar ermittelt, sind auch Rechtferti-

gungen von Ausnahmen letztlich angreifbar.  

Konkret wurde in den bisherigen Bewirtschaftungszyklen den Wasserbehörden lediglich ein 

grober Rahmen zur Ermittlung der Kosteneffizienz von Maßnahmen sowie vor allem zum Ver-

gleich der Kosteneffizienz unterschiedlicher Maßnahmen an die Hand gegeben. Kombiniert 

mit der sehr unterschiedlichen Qualität der Maßnahmenarten für unterschiedliche Verursa-

chergruppen (bspw. Einleitungsbescheide mit konkreten P-Grenzwerten für Kläranlagen vs. 

Freiwilligkeitsprinzip in der Landwirtschaft) folgt daraus z.B. bei der Minimierung der Phospho-

reinträge in Oberflächengewässer einerseits eine einseitige Belastung der Kläranlagenbetrei-

ber, und andererseits möglicherweise unnötig hohe Kosten für die Zielerreichung. Es gibt 

keine konkreten Vorgaben, wie Kosten und Nutzen unterschiedlicher Maßnahmenarten zu be-

rechnen bzw. bewerten, noch wie diese miteinander zu vergleichen sind – insbesondere, wenn 

es um den Vergleich hoheitlicher mit privaten Maßnahmen geht.  

Auf diese Weise kann überhaupt nicht seriös beantwortet werden, ob es alternative Maßnah-

men von mehreren unterschiedlichen Maßnahmenträgern bzw. Verursachergruppen gibt, die 

zum gleichen Ergebnis – nämlich dem guten ökologischen Zustand – mit unterschiedlicher Kos-

teneffizienz kommen. Zu Lasten der Kläranlagenbetreiber wird also in aller Regel einfach ange-

nommen, dass die weitere Ertüchtigung von Kläranlagen die kosteneffizienteste Maßnahme 

zur Zielerreichung ist, weil sie gar nicht seriös mit alternativen Maßnahmen verglichen wird.  
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Für den 4. Bewirtschaftungszyklus sollte hier endlich der notwendige Rahmen für eine realisti-

sche, maßnahmentypenübergreifende Kosten-Nutzen-Betrachtung geschaffen werden.  

 

2.2 Bürokratie 

Zu viel Bürokratie bindet unnötig Ressourcen und hemmt damit nicht zuletzt den notwendigen 

Umbau zur Klimaneutralität. Unter Wahrung des Wettbewerbs im EU-Binnenmarkt müssen 

Verfahren beschleunigt werden, beispielsweise durch die Ergänzung einer klaren Fristvorgabe 

für die beihilferechtliche Prüfung durch die EU-Kommission. Auch eine Ausweitung der Aus-

nahmetatbestände für öffentliche Infrastrukturen würde helfen, gerade die Möglichkeiten zur 

Unterstützung des wichtigen Infrastrukturausbaus zu erleichtern. Insbesondere wasserrechtli-

che Verfahren dauern zu lange, so dass der Schutz der Ressource Wasser nicht die notwendige 

Priorität und Geschwindigkeit erfährt. 

Auch auf die Effizienz der eingesetzten Mittel gilt es zu achten, hierzu wird auf das vorange-

stellte Kapitel verweisen. 

 

2.3 Klimawandel 

Die Klimaveränderungen mit zunehmenden Trockenperioden und Starkregenereignissen stel-

len die Wasserwirtschaft vor immense Herausforderungen. Um die Wasserversorgung langfris-

tig zu sichern, müssen Investitionen in die wasserwirtschaftliche Infrastruktur deutlich schnel-

ler umgesetzt werden. Dazu brauchen wir – analog zum Ausbau Erneuerbarer Energien – Ge-

nehmigungsverfahren, die den Ausbau der Infrastruktur beschleunigen. 

Zudem müssen wir die Wasser- und Abwasserinfrastruktur konsequent an die Folgen des Kli-

mawandels anpassen. Dazu gehören nicht nur der Ausbau und die strukturelle Anpassung an 

Starkregenereignisse und langanhaltende Trockenperioden, sondern auch die Integration von 

Wasser in die städtische Infrastrukturplanung. Regenwassermanagement, begrünte Dachflä-

chen und versickerungsfähige Wege können dazu beitragen, Grundwasserneubildung zu för-

dern und Abflussmengen besser zu regulieren. 

Auch der Schutz unserer Wasserressourcen muss weiter in den Fokus rücken. Um die Qualität 

unserer Gewässer langfristig zu sichern, gilt es, Verschmutzungen bereits an der Quelle zu ver-

meiden. Das bedeutet beispielsweise, Pflanzenschutzmittel und schädliche Stoffe nicht ins 

Wasser einzutragen und Altmedikamente umweltgerecht zu entsorgen. Entscheidende Stell-

schraube ist deshalb die konsequente Anwendung des Vorsorge- und Verursacherprinzips. An-

dernfalls machen aufwändige und energieintensive Verfahren in der Aufbereitung des Was-

sers beziehungsweise zur Klärung des Abwassers Investitionen in Energieeinsparungen zu-

nichte.  



 Stellungnahme Bewirtschaftungszeiträume EU-Wasserrahmenrichtlinie 

 
Seite 6 von 16 www.bdew.de 

Die konsequente Anwendung dieses Prinzips gewinnt auch angesichts der zunehmenden Rele-

vanz der Quantität von Wasserressourcen immer mehr an Bedeutung. Je weniger Wasser zur 

Verfügung steht, umso wichtiger ist der Schutz der Wasserressourcen vor Einträgen und damit 

die Sicherung der Qualität. In Zeiten längerer und extremerer Trockenperioden muss der öf-

fentlichen Wasserversorgung Vorrang vor anderen Nutzungen und Bewirtschaftungsaspekten 

entsprechend der bestehenden Regelung im Wasserhaushaltsgesetz auch tatsächlich einge-

räumt und damit die lebensnotwendige und im Hinblick auf Hygiene erforderliche Daseinsvor-

sorge der Bevölkerung sichergestellt werden. Wichtig ist darüber hinaus Transparenz über das 

nutzbare Wasserdargebot, die tatsächliche Entnahme aller Nutzer und die Emissionen in die 

Gewässer.  

Eine entscheidende Rolle für die Klimaresilienz spielt die Anpassung und wo nötig weitere Ver-

netzung der Infrastrukturen. Bei wasserwirtschaftlichen Vorhaben sind behördliche Genehmi-

gungsverfahren zu verkürzen beziehungsweise zu beschleunigen. Darüber hinaus muss die 

Herstellung notwendiger überregionaler Verbindungen von Wasserversorgungssystemen über 

Fernwasserleitungen politisch unterstützt und wirtschaftlich gefördert werden. Eine gute Risi-

kovorsorge schließt unter anderem die Stärkung und den Aus- beziehungsweise Umbau der 

Wasserinfrastruktur ein. Bei städtebaulichen Planungen muss ein Paradigmenwechsel erfol-

gen: weg von der Wasserabführung hin zu lokaler Wasserhaltung und Versickerung. 

 

2.4 Flächenverfügbarkeiten und -konkurrenzen 

Zunehmende Flächenversiegelung sowie unterschiedliche extensive Flächennutzungen schrän-

ken die Qualität und die Quantität der künftig zur Verfügung stehenden der Wasserressour-

cen, insbesondere für die Trinkwasserversorgung, ein. Darüber hinaus ist generell ein Anstieg 

der Mehrfachnutzungen einerseits der Flächen bzw. andererseits auch damit im Zusammen-

hang stehend der Wasserressourcen zu verzeichnen. Um Qualität und Quantität der Wasser-

ressourcen ganzheitlich beurteilen und im Interesse der Versorgungssicherheit steuern zu kön-

nen, ist unbedingt eine lückenlose Erfassung und Transparenz aller Entnahmen notwendig. Bei 

Wassermangelsituationen muss ein Vorrang der öffentlichen Trinkwasserversorgung vor ande-

ren Nutzungen gelten. Darüber hinaus muss die Qualität der Gewässerressourcen abgesichert 

und weiterhin priorisiert werden.  

Die Sicherstellung der Wasserversorgung ist eine ganzheitliche Aufgabe, die auch über die 

Wasserwirtschaft hinaus viele Sektoren betrifft. So sollte bspw. in Industrie- und Gewerbean-

lagen die zukünftige Nutzung von Wasser mit der Nutzung von Best-Practice-Ansätzen in ver-

gleichbaren Industrie- und Gewerbeanlagen verknüpft werden. Dies gilt insbesondere für die 

Neuansiedlung. Dabei ist darüber hinaus auch ein Umdenken der Genehmigungspraxis erfor-

derlich: Erst wenn die Verfügbarkeit von Wasser sichergestellt ist, sollte, insbesondere bei in-

dustriellen Großprojekten, eine Genehmigung erfolgen – und nicht umgekehrt. Dies muss 
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auch auf europäischer Ebene bedacht und verpflichtend im Acquis der EU verankert werden. 

In der Landwirtschaft ist außerdem mit einem zunehmenden Wasserbedarf bei der Bewässe-

rung zu rechnen. Dabei darf vor dem Hintergrund des Klimawandels aber nicht einfach eine 

Fortschreibung der Beregnungstechniken und Einsatzzeiten erfolgen. Vielmehr müssen Maß-

nahmen gezielt gefördert werden, die nach dem Best-Practice-Ansatz Lösungen anderer Län-

der adaptieren (wie z. B. Israel) und diese einführen.  

In den Flächennutzungsplänen gilt es frühzeitig die Möglichkeiten des Ressourcenschutzes 

mitzudenken. Die mit der Raumplanung befassten Behörden und Gremien sind für die Belange 

des Gewässerschutzes auch im Sinne der künftigen wirtschaftlichen Entwicklung der Gemein-

den und der zur Verfügung stehenden Wasserressourcen – mit Blick auf Qualität und Quanti-

tät - zu sensibilisieren und ggf. zu schulen. Eine (Wieder)Einführung von Wasservorranggebie-

ten, die im Interesse der Sicherung der künftigen Wasserversorgung raumordnerisch ausge-

wiesen werden, wäre zu begrüßen.  

 

2.5 Fehlende Harmonisierung der Datengrundlagen und Digitalisierung 

In den bisherigen Bewirtschaftungszyklen hatte man sich innerhalb der LAWA auf eine ge-

meinsame Vorgehensweise geeinigt, nach der der Zustand der Wasserkörper, die für Trink-

wasserentnahmen genutzt werden, flächendeckend als gut eingestuft wird, weil „durch auf-

wändige Reinigungsstufen und Störfallpläne hier sichergestellt wird, dass die Anforderungen 

an die Qualität des Trinkwassers jederzeit eingehalten werden.“ Offensichtlich wird zur Bewer-

tung das aufbereitete Trinkwasser herangezogen. Diese Vorgehensweise lehnen wir ab.  

Sie ist in keiner Weise dazu geeignet, die Qualität der Wasserkörper zu bewerten und durch 

passende Maßnahmen langfristig für die Trinkwasserversorgung zu erhalten bzw. zu verbes-

sern. Die Aufbereitung durch die Wasserversorgung maskiert so mögliche Defizite im qualitati-

ven Zustand der Wasserkörper. Die richtige Vorgehensweise wäre die Bewertung der Rohwas-

serqualität vor Aufbereitung. Es kann nicht sein, dass ein Grundwasserkörper in einem 

schlechten chemischen Zustand ist, gleichzeitig aber in einem guten Zustand für Trinkwasser-

entnahmen. Art. 7 Abs. 3 der Wasserrahmenrichtlinie fordert „den erforderlichen Schutz der 

ermittelten Wasserkörper, um eine Verschlechterung ihrer Qualität zu verhindern und so den 

für die Gewinnung von Trinkwasser erforderlichen Umfang der Aufbereitung zu verringern“.  

Die bisherige Vorgehensweise, die zu flächendeckend als in gutem Zustand eingestuften für 

die Wasserversorgung genutzten Grundwasserkörpern führt, halten wir für nicht zielführend. 

Vielmehr sollte bei der Betrachtung der ökologische Zustand der Grundwasserkörper UND die 

Erfüllung der Anforderungen der Trinkwasserrichtlinie dargestellt werden. Ein Grundwasser-

körper, der sich in einem schlechten chemischen Zustand befindet, kann mit Blick auf Art. 7 

Abs. 3 EU-Wasserrahmenrichtlinie nicht als “gut” aus Trinkwassersicht eingestuft werden.  
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2.6 Beteiligungsformate und Einbindung der Öffentlichkeit 

Die aktive Beteiligung der Öffentlichkeit und der AkteurInnen ist ein zentrales Element der Be-

wirtschaftungsplanung. Während der Pandemie-Zeit konnten viele Beteiligungsformate nicht 

mehr durchgeführt werden oder wurden durch Online-Formate ersetzt. Das war keine gute 

Entwicklung, da die fehlenden direkten Diskussionen und niedrigschwellige Mitwirkungsmög-

lichkeiten die Qualität und Reichweite der Beteiligung und am Ende auch des Bewirtschaf-

tungsplans beeinträchtigt haben. In NRW gab es zuvor das sehr effektive Format der Runden 

Tische, um regionale Bewirtschaftungsfragen und -maßnahmen zu diskutieren. Dieses Aus-

tauschformat wurde auch von unseren Mitgliedern sehr geschätzt und sollte in dieser Bewirt-

schaftungsplanung wieder aufgesetzt werden.  

Generell gilt es: 

› niedrigschwellige Mitwirkungsmöglichkeiten und Austauschformate wiederbeleben 

› Maßnahmen der wasserbewussten Stadtplanung fördern und kommunizieren 

› Maßnahmen so darstellen und clustern, dass sie den einzelnen Trinkwassereinzugsgebie-
ten zugeordnet werden können und die Anhörungsdokumente den Wasserversorgungs-
unternehmen entsprechend aufbereitet digital zur Verfügung stellen 

› Maßnahmen mit den jeweiligen Wasserversorgungsunternehmen eng abstimmen 

› Informationen zu Einschränkungen der Wasserqualität an Nutzer geben, bspw. bei Bade-
gewässern mit Auftreten von Blaulagen/Cyanobakterien 

 

3 Allgemeine Maßnahmen im Bewirtschaftungsplan für alle Flusseinzugsgebiete 

Trotz der unterschiedlichen Herausforderungen einer jeden Flussgebietseinheit gibt es einige 

allgemeine Punkte, die in nahezu allen Flussgebietseinheiten in Deutschland und weitrechen-

der auch in Europa verbesserungswürdig sind. Diese werden in den nachfolgenden notwendi-

gen Handlungspunkten aufgelistet. 

 

3.1 Hydromorphologische Verbesserungen 

› Renaturierung zur Förderung natürlicher Flussverläufe vorantreiben  

› Durchgängigkeit für aquatische Organismen verbessern, da die Fortpflanzung, Nahrungs-

suche und gesunde Populationen mit höherer genetischer Vielfalt davon abhängen 

› keine zusätzlichen finanziellen Belastungen für Unternehmen und letztlich Kunden durch 

Maßnahmen an energie- und wasserwirtschaftlichen Anlagen generieren 

› entsprechende Förderprogramme bzw. Gegenfinanzierungen für Maßnahmen gestalten 
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› Ausbau und Erhalt der Strom- und Wärmegewinnung aus Wasserkraft zur Erreichung der 

Klimaziele im Einklang mit den Zielen des Gewässerschutzes forcieren 

› es sind keine Forderungen zu stellen, die über den Stand der Technik hinausgehen 

› Bestandsschutz für Anlagen der Energie- und Wasserversorgung sowie Abwasserbehand-
lung gewährleisten 

 

3.2 Reduzierung der Spuren- und Nährstoffbelastung 

› diffuse Einträge aus der Landwirtschaft (Nährstoffe wie Stickstoff und Phosphor, sowie 
Pflanzenschutz- und Pflanzenhandlungsmittel inklusive deren Metabolite) durch gezielte 
Begrenzung und vor allem deren Umsetzung eindämmen 

› Maßnahmen zur Abwasserbehandlung, Regenwassersteuerung und Renaturierung 
haben die Gewässergüte nachhaltig verbessert und sollten - unter Berücksichtigung der 
Verhältnismäßigkeit und der Leistungsfähigkeit der Maßnahmenträger - ausgebaut wer-
den 

› Umsetzung des Verursacherprinzips und Verantwortungsbewusstsein der Hersteller 
stärken 

› den guten chemischen Zustand der Gewässer (Ziel der EU-Wasserrahmenrichtlinie) errei-
chen 

› Verbindungen zu anderen relevanten internationalen Richtlinien/Abkommen (bspw. IEP, 
Sanco) schaffen, um eine lückenlose, einheitliche und umfassende Regulierung zu errei-

chen 

› Kläranlagen und Kanalisationssysteme sorgen dafür Schadstoffe aus dem Abwasser zu 
entfernen, trotz hoher Bemühungen ist dies nicht bei allen Schadstoffgruppen möglich. 
Um den Aufwand der Schadstoffeliminierung auf ein Minimum zu reduzieren, ist das Vor-
sorge- und Verursacherprinzip anzuwenden. 

› konsequente Umsetzung des risikobasierten Ansatzes nach EU-Trinkwasserrichtlinie 
bzw. Trinkwassereinzugsgebieteverordnung (TrinkwEGV) für die Priorisierung von Maß-
nahmen 

› ordnungsrechtliche Maßnahmen für die Reduktion von problematischen Stoffen anwen-
den 

› konsequentes Umsetzen der EU-Nitratrichtlinie, Düngegesetz sowie der Düngeverord-

nung 

› es sind keine Forderungen zu stellen, die über den Stand der Technik hinausgehen 
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3.3 Qualitätsüberwachung und -management 

› Fortführung der Maßnahmen aus den Wasserstrategien der Bundesländer 

› Schaffung von transparenten Regeln für Wasserentnahmen der Landwirtschaft  

› Messnetze zur Güteüberwachung des Oberflächen- und Grundwassers ist den Anforde-
rungen entsprechen auszugestalten und die Messprogramm fortzusetzen 

› Ergebnisse müssen auch in Maßnahmen münden, die zu einer Verbesserung der Qualität 
führen, damit der Aufwand in der Trinkwasserversorgung reduziert wird oder zumindest 
nicht weiter steigt 

› Eine lückenlose und digital verarbeitbare Datenerhebung zur Anwendung von Pflanzen-
schutzmittel in der Landwirtschaft ist zu schaffen; Ziel ist ein nachvollziehbares und unmit-

telbar effizientes, kontrollierbares Anwendungskataster zum Schutz des Trinkwassers 

› Maßnahmen zur Anpassung der Wasserentnahme sind nur zulässig, wenn die Versor-
gungssicherheit der Trinkwasserversorgung gewährleistet ist, besonders für die Absiche-
rung von Spitzenbedarfen 

› Bevorzugt sollen die für die Trinkwassergewinnung durch Uferfiltrat, Grundwasser und 
Grundwasseranreicherung genutzten Gewässer in einen guten Zustand versetzt werden, 
damit die Trinkwasserversorgung nach Menge und Beschaffenheit langfristig gesichert 
werden kann 

› Wassereinsparung in der Trinkwasserversorgung sind nach anerkannten technischen 
Standards umsetzen 

› Sonderlasten wie Abwasserabgabe und Wassernutzungsentgelt werden abgelehnt; so-

lange die bestehen, sollen sie zweckgebunden für Maßnahmen in Trinkwassergewin-
nungsgebieten verwendet werden 

› ein konsequentes Fortführen der Altlastensanierung ist prioritär in Trinkwassereinzugs-
gebieten 

 

3.4 Klimawandelanpassung 

› Der Klimawandel ist von Beginn an in alle Planungen einzubeziehen, da die Auswirkun-
gen langfristig bestehen 

› Einbezug von Szenario-Analysen für die Jahre 2030, 2050 und 2100 als Grundlage für 
Wasserversorgungssicherung ist zu sichern 

› Sicherstellung der Trinkwasserversorgung sowie der Wasserversorgung für Landwirt-
schaft, Industrie und Gewerbe mit klarem Vorrang der öffentlichen Wasserversorgung 

› Entwicklung spezifischer Versorgungs-, Vorsorge- und Krisenkonzepte durch Wasserver-
sorger 



 Stellungnahme Bewirtschaftungszeiträume EU-Wasserrahmenrichtlinie 

 
Seite 11 von 16 www.bdew.de 

› Temporäres Trockenfallen von Vorflutern ist zu berücksichtigen 

› Vermeidung und/oder Management von aquatischen Toxinen ist notwendig 

› Entwicklung von Leitlinien für das Management von Phasen der Wasserknappheit ist vo-
ranzutreiben 

› Entwicklung von Leitlinien für eine wasserbewusste/wassersensible Stadtplanung ist um-
zusetzen 

 

3.5 Koordination zwischen Kommunen, Bundesländern, Bund und angrenzenden Ländern  

› Gewährleistung eines länderübergreifenden Abstimmungsprozess, insbesondere auf 

Fachbehörden-Ebene 

› Verbesserung von Meldeketten für besondere Ereignisse (Hoch- und Niedrigwasser, Un-
fälle, Veränderungen von Qualität etc.), insbesondere zwischen Behörden und zu den 
Wassernutzern 

 

4 Umwelt- und Nutzungsherausforderungen in mehreren Flussgebietseinheiten 

Obwohl Flussgebietseinheiten (FGE) geografisch oft voneinander entfernt liegen, weisen viele 
von ihnen vergleichbare Umwelt- und Nutzungsherausforderungen auf. Diese Ähnlichkeiten 
sind weniger durch räumliche Nähe als vielmehr durch ähnliche Einflussfaktoren bedingt. Vor 
allem Industrie, Bergbau und intensive landwirtschaftliche Nutzung führen in verschiedenen 
Regionen zu Belastungen, die eine gezielte Anpassung von Maßnahmen erforderlich machen. 

So sind Flussgebietseinheiten mit stark industrialisierten Einzugsgebieten häufig von erhöhten 
Stoffeinträgen wie Schwermetallen und organischen Schadstoffen betroffen – unabhängig da-
von, ob sie im Norden, Westen oder Süden Deutschlands liegen. Dagegen sind Küstennahe 
Flussgebiete durch ihre besondere hydrologische Lage geprägt. Hier spielen zusätzliche Ein-
tragspfade eine Rolle, wie etwa Nährstoffeinträge über den atmosphärischen Transport oder 
den Einfluss salzhaltiger Wassermassen, die die Maßnahmenplanung weiter verkomplizieren.  

 

4.1 Bergbaufolgen in den Flussgebietseinheiten  

Die Folgen des Bergbaus betreffen sowohl ehemalige Abbaustätten als auch Regionen mit 
noch aktivem Bergbau und führen in mehreren Flussgebietseinheiten zu vielfältigen Belastun-
gen der Fließgewässer.  
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› Flussgebietseinheit Elbe: ehemaliger Uran- und Erzbergbau sowie Kalibergbau und akti-
ver Braunkohleabbau im Lausitzer und Mitteldeutschen Revier 

Folgen: Salz- und Schwermetallbelastungen, Sulfatbelastung und Grundwasserabsenkun-
gen sowie Auswirkungen auf Zustand der Oberflächengewässer 
 

› Flussgebietseinheit Oder: aktiver und ehemaliger Braunkohleabbau 

Folgen: Sulfatbelastung und Grundwasserabsenkungen sowie Auswirkungen auf Zustand 
der Oberflächengewässer 
 

Zur Minderung und/oder Beseitigung der bestehenden Bergbaufolgen werden folgende Maß-

nahmen vorgeschlagen: 

 

› Länderübergreifende Zusammenarbeit zur Reduzierung der negativen Bergbaufolgen er-
forderlich 

› Fortsetzung und Weiterentwicklung der bestehenden Strategien zur Minimierung der 
Auswirkungen auf den Wasserhaushalt 

› Auswirkungen von Grundwasserabsenkungen (Wasserdargebot) sind auf ein verträgli-
ches Maß zu reduzieren 

› Fortführung und Anpassung von Simulationsmodellen für den Wasserhaushalt als 
Grundlage für weitere Entscheidungen 

› enge Abstimmung mit den bergbaulichen Sanierungsunternehmen  

 

4.2 Einfluss von Küstengewässern auf die umliegenden Flusseinzugsgebiete 

Die Nordsee und die Ostsee unterscheiden sich in ihren hydrologischen und ökologischen Ei-
genschaften erheblich, was auch die Einflüsse auf die angrenzenden Flussgebietseinheiten 
prägt: Während die Nordsee von starken Gezeitenströmen und einem hohen Wasseraus-
tausch bestimmt wird, ist die Ostsee ein nahezu abgeschlossenes Binnenmeer mit geringem 
Salzgehalt und sensibleren Ökosystemen. 

Durch die Eutrophierung der deutschen Küstengewässer verändert sich die Artenzusammen-
setzung. Zusätzlich führt dies auch zu einem starken Algenwuchs und Trübung in den Küsten-
gewässern. Dies kann sogar zu einem messbaren Sauerstoffmangel in den tiefliegenden Was-

serschichten in der Nähe des Meeresgrundes führen, welches die natürliche Bodenbesiede-
lung der Gewässersohle mit Pflanzen und Lebewesen einschränkt.  

Zusätzlich ergeben sich Herausforderungen durch Veränderungen hydrologischer Parameter 
wie des Meeresspiegels oder des Seegangs, die auch den Küstenschutz beeinflussen können. 
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Dies führt unter anderem zur Verlagerung der Trübungszone und der Brackwassergrenze so-
wie zu einem veränderten Sedimenttransport im Ästuar und verstärkten Problemen bei der 
Entwässerung der Küstenniederungen.  

Das Stettiner Haff im Flussgebiet von Oder und Warnow/Peene im Grenzgebiet von Polen und 
Deutschland steht gewässerökologisch vor besonderen Herausforderungen, die bspw. durch 
Moorwiedervernässung und gelegentliche Algenblüten mit dem Auftreten von Cyanobakterien 
geprägt sind. 

  

5 Spezifische Aspekte im Bewirtschaftungsplan der einzelnen Flusseinzugsgebiete 

Die Einteilung der Flusseinzugsgebiete in Deutschland basiert auf dem Grundsatz der Bewirt-
schaftung nach natürlichen Einzugsgebieten – ein Konzept, das mit der EU-Wasserrahmenricht-
linie (2000/60/EG) im Jahr 2000 gesetzlich verankert wurde. Ziel ist es, eine länderübergreifende 
und nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer sicherzustellen, die sich an den geologischen 
und hydrologischen Gegebenheiten der Flusseinzugsgebiete orientiert. 

Mit der Umsetzung der Richtlinie in na-
tionales Recht wurden die neun Fluss-
gebietseinheiten definiert. Von Norden 
nach Süden: Eider, Schlei/Trave, 
Warnow/Peene, Elbe, Oder, Weser, 
Ems, Rhein, Maas, Donau, siehe Abbil-
dung 1. 

 
Jede Flussgebietseinheit (FGE) bringt ei-
gene Besonderheiten mit sich, die bei 
der Planung und Umsetzung der Maß-
nahmen gezielt berücksichtigt werden 
müssen. Diese Besonderheiten ergeben 
sich aus einer Vielzahl von Faktoren, da-
runter die hydrologischen und geologi-
schen Gegebenheiten, landschaftliche 
und klimatische Unterschiede sowie 
die Nutzungsintensität durch Siedlun-
gen, Industrie und Landwirtschaft. Auch 
der Zustand der Gewässerökologie und 

das Schadstoffaufkommen variieren 
erheblich zwischen den Flusseinzugsge-
bieten und erfordern eine angepasste 
Herangehensweise. 

Abbildung 1: Flussgebietseinheiten der Bundesrepublik Deutschland 
                     laut WRRL (2000/60/EG). Quelle: Umweltbundesamt, 2004. 
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Konkret werden in den Flusseinzugsgebieten die folgenden Maßnahmen vorgeschlagen: 

 

5.1 Flussgebietseinheit Elbe 

› Fortführung der Maßnahmen aus den Wasserstrategien der Bundesländer (Leitbild zukunfts-
fähige Siedlungswasserwirtschaft im Land Brandenburg, Masterplan Wasser Berlin, Hand-
lungsprogramm Zukunft Wasser in Sachsen, Strategie für die Zukunft der Niederungen in 
Schleswig-Holstein, Fertigstellung eines Masterplans Wasser in Niedersachsen, Wasserstrate-
gie in Mecklenburg-Vorpommern)  

Für die Bundesländer in der Flussgebietseinheit Elbe sind zudem folgende Maßnahmen identi-
fiziert:  

Berlin & Brandenburg 

› Wassermanagement-Strategie der Talsperre Spremberg im Hinblick auf Chemismus und 
Menge überprüfen 

› Überprüfung der geplanten Wasserkörper im Lausitzer und Mitteldeutschen Revier unter Be-
rücksichtigung der Folgen des Klimawandels, also insbesondere auf geplante Teufen und Ver-
dunstung der Wasserkörper 

› Simulation einer Elbeüberleitung zur Stabilisierung des Landschaftswasserhaushalt im Spree-
wald 

› Simulationsmodell "Grundwassermodell Lausitz" unter Koordination der Bundesanstalt für 
Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) fortführen und den Fachbehörden zur Verfügung stel-
len sowie als Grundlage für Entscheidungen nutzen 

5.2 Flussgebietseinheit Oder 

› Fortführung der Maßnahmen aus den Wasserstrategien der Bundesländer (Leitbild zukunfts-
fähige Siedlungswasserwirtschaft im Land Brandenburg, Handlungsprogramm Zukunft Wasser 
für Sachsen, Wasserstrategie in Mecklenburg-Vorpommern) 

› Schärfung der Meldeketten bei Veränderungen von Wassermenge und Qualität, insbeson-
dere im Hinblick auf Ereignisse wie das Fischsterben in der Oder im Jahr 2022 und 2024, Einbe-
ziehung der relevanten Wassernutzer (Wasserversorgungsunternehmen) in Meldeketten 

 

6 Strategie zur Zielerreichung und Weiterentwicklung der EU-Wasserrahmenrichtlinie 

Um den auch für Deutschland notwendigen Gewässerschutz europaweit weiter mit Priorität 

im Fokus zu halten, erachtet es der BDEW inklusive der Landesgruppen und -organisationen 

für zwingend, die europäische Wasserrahmenrichtlinie als modernes Steuerungsinstrument 
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grenzübergreifenden Gewässerschutzes, auch über den Bewirtschaftungszeitraum 2027 hin-

aus, in geeigneter Weise fortzusetzen. Ziel muss es sein, eine modernisierte und reformierte 

Anschlussvereinbarung zu treffen, über welche die relevanten Themen der Verhinderung von 

Schadstoffeinträgen, der Anpassung an den Klimawandel, des Umgangs mit der Gewässermor-

phologie und andere relevante Themen dauerhaft im Mittelpunkt bleiben. 

 

7 Fazit 

Als bisherige Hemmnisse zur Umsetzung der Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie wurde die 

folgenden Themenfelder identifiziert: 

› Finanzierung 

› Bürokratie 

› Klimawandel 

› Flächenverfügbarkeit und -konkurrenzen 

› Fehlende Harmonisierung der Datengrundlage und Digitalisierung 

› Beteiligungsformate und Einbindung der Öffentlichkeit 

Für diese Themenfelder wurden Maßnahmen beschrieben, die das Ziel der Richtlinie, die euro-
päischen Gewässer umfassend zu schützen und nachhaltig zu bewirtschaften, unterstützen. 
Darüber hinaus sind konkrete flussgebietsspezifische Maßnahmen genannt, deren Umsetzung 
unabdingbar ist. 

In diesem Zusammenhang sei auf das Urteil des Bundeverwaltungsgerichts Leipzig vom 
6. März 2025 hingewiesen, in welchem das Gericht festgestellt hat, das verschärfte Maßnah-
men für den Gewässerschutz notwendig für die Erfüllung der Ziele der Wasserrahmenrichtlinie 
sind - dies gilt nicht nur für das Einzugsgebiet der Ems und ist daher auf alle Flussgebietsein-
heiten sinngemäß direkt zu übertragen. 

Die europäische Wasserrahmenrichtlinie als modernes Steuerungsinstrument grenzübergrei-
fenden Gewässerschutzes gilt es fortzuführen und weiterzuentwickeln. 
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